
M .-Adt. !X- 2SSl/lS.

Kundmachung
vom 14. April 1015,,

betreffend die Verwendung von Wagen und
Gewichten beim Kleinverkaufe von Fleisch und

Fleischwaren.

In Abänderung dcr Bestimmungen I, Punkt 0, der
ltnndmachnng des Wicucr BtagisttateS voiu 10. llto-
vcmber 1000 , Pt .-Abt. IX 05,8/06, wird bis »uf weiteres
nachstcbendc Anordnung getroffen^

Stur die Gewichte von 5,0,20,10,5,2 nnd 1 Deka¬
gramm muffe » ans Messing, Bronze , Packfong oder
anderen Legierungen, weiche in Bezug ans Härte und
Drvdicrbarkcit den genannten Metallen ähnlich sind, alle
übrigen Gewichte von 0 5, Kilogramm nnfwärts
können aus Gußeisen bcrgcstcllt sein.

Diese linndmachnng tritt sofort in ltraft.

BW MMlülk Ükll.k.MiAlWIVtMBOklizWt Wik«


	[Seite]

